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Gegen die Folter

Zum Titelbild
An vielen Orten, auf der ganzen Welt,
wird gefoltert. Es braucht die
Anstrengung aller, diesen Greuel und die
Vorbedingungen, die ihn ermöglichen,
auszumerzen.

Bildnachweis
Titelbild, Seiten 12 und 13: UNO,
Genf: Declaration universelle des

Droits de l'Homme, une presentation
par l'image. Seite 14: HEKS. Seite 15:

Amnesty international, Schweizer
Sektion. Seite 23: Liga der Rotkreuz-
gesellschaften/Goudstikker. Seite 24:
UNRWA.

Der Hauptakzent der vorliegenden Nummer liegt auf dem Problem der
Folterbekämpfung. Was berührt das uns, in der Schweiz gibt es doch keine Folter! wird
mancher sagen. Nein, aber es gibt sie in über 60 Ländern, und sie stellt ein so
abscheuliches und wegen der Gefahr der Ausbreitung so bedrohliches Verbrechen

dar, dass ihr von allen und auf jeder Stufe der Kampf angesagt werden
muss. Folterpraktiken sind nicht einfach plötzlich da, sie entwickeln sich aus
Grundhaltungen, und man sollte nicht erst einschreiten, wenn die Grausamkeiten

zum Himmel schreien.
Warum wird heute gefoltert? Kurz gesagt: Zur Aufrechterhaltung eines
Machtverhältnisses, wobei sich eine Minderheit das Recht anmasst, zum eigenen
Vorteil über eine Mehrheit zu gebieten; Folter wird zur Terrorisierung der
Bevölkerung eingesetzt. Besonders gemein ist die «saubere» Folter: die Behandlung

mit persönlichkeitsverändernden Drogen oder chirurgische Eingriffe ins
Gehirn mit dem Ziel, Andersdenkenden die eigenen Wertvorstellungen
aufzuzwingen, ihr Verhalten den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Jede Intoleranz
gegenüber Andersdenkenden oder «unbequemen» Bürgern und jede Gleichmacherei

sind eine Vorstufe zur Diktatur. Aber «jegliche Diktatur, sei sie
offensichtlich oder verbrämt, wird die darunter Lebenden aggressiv niederhalten
müssen und dementsprechend erlebt werden. Wo aber Aggression erfahren
wird, wächst Wut und Widerstand und wieder Aggression.» (Battegay: Aggression,

ein Mittel der Kommunikation? Bern, 1979).
Dass die Mächtigen sich mit allen Mitteln an der Macht halten wollen, ist noch
verständlich, aber man kann es fast nicht begreifen, dass sich eine Person dazu

hergibt, Mitmenschen zu quälen. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, die
wir nur andeuten können. Manche Folterer sind sicher durch Folteranwendung
zur Ausführung der Befehle gezwungen worden. Der Durchschnittsbürger,
besonders Menschen, die als Kind gefiihlmässig zu kurz kamen oder die an einem
Minderwertigkeitsgefühl leiden, können jedoch erschreckend leicht auch auf
psychologische Weise beeinflusst werden (Milgram-Versuche); die Identifizierung

mit den Mächtigen, ein Gruppengefühl mit entsprechender Feindseligkeit
und Verachtung gegenüber Aussenseitern spielen eine Rolle. Man sieht, das
Phänomen der Folter ist eigentlich ein psychologisches Problem — auch
deshalb geht es alle an. E. T.
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